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Musterdienstvereinbarung für Telearbeit

Dienstvereinbarung zur Einführung und Gestaltung von Telearbeit

§ 1

Grundsatz

Für die Einrichtung des heimischen Telearbeitsplatzes gelten die Bestimmungen des Tarifver​trags/Beamtenrechts. Die individuell abgeschlossenen Arbeits-/Dienstverträge bleiben weiterhin bestehen. Alle betrieblichen/dienstlichen Regelungen gelten unverändert bzw. sinngemäß weiter, sofern in dieser Vereinbarung nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist. Die Vertragsparteien regeln, die Erledigung von übertragenen Arbeitsaufgaben zu Hause nach Maßgabe dieser Vereinbarung zuzulassen.

Jegliche Verhaltens- und Leistungskontrolle durch den Arbeitgeber, die über die in dieser Dienstverein​barung festgelegten Regelungen hinausgeht, ist unzulässig.

§ 2

Voraussetzungen

Die Einrichtung des Telearbeitsplatzes erfolgt freiwillig in beiderseitigem Einvernehmen.

Auf die Teilnahme an Telearbeit besteht kein Anspruch.

Die Beschäftigten haben jederzeit das Recht, die Teilnahme an Telearbeit mit einer Frist von ....... Wochen abzubrechen und wieder ihre gesamte Arbeitsleistung am Büroarbeitsplatz zu erbringen. Der Arbeits-/Dienstvertrag bleibt hiervon unberührt.

Der Arbeitgeber ist berechtigt, den Telearbeitsplatz aus wichtigem Grund aufzulösen. Der Mitarbeitervertre​tung wird hierbei rechtzeitig vorher Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

§ 3

Kontakte zur Dienststelle

Die Telearbeiter/innen werden vom Arbeitgeber über alle dienstlichen Ereignisse informiert. Sie haben das Recht, an allen für sie relevanten Versammlungen und Besprechungen teilzunehmen. Den Telearbei​ter/innen stehen die gleichen Kommunikationsmöglichkeiten wie für vergleichbare Arbeitsplätze in der Dienststelle für alle mit dem Beschäftigungsverhältnis zusammenhängenden Belange unkontrolliert und ungehindert zur Verfügung. Die Telearbeiter/innen haben das Recht, über alle dienstlichen Bildungsange​bote vom Arbeitgeber unterrichtet zu werden und diese wie ihre in der Dienststelle beschäftigten Kollegen zu nutzen.

§ 4

Arbeitszeit

Die Mitarbeiter/innen haben ihre Arbeitsleistung sowohl zu Hause als auch am Büroarbeitsplatz zu erbrin​gen. Ein Anteil von mindestens .......... der Arbeitszeit entfällt auf den Büroarbeitsplatz. Die darüber hinaus​gehende Verteilung der Arbeitszeit auf die beiden Arbeitsorte ist zwischen dem Vorgesetzten und den Be​schäftigten individuell zu vereinbaren.

Für die Telearbeiter/innen gelten die bestehenden arbeitszeitrechtlichen Regelungen. Bei den Büroarbeits​tagen gelten die betriebsüblichen Arbeitszeiten. Für die Telearbeit werden mit Zustimmung der Mitarbeiter​vertretung Kernarbeitszeiten festgelegt.

Die restliche Telearbeitszeit ist im Rahmen des geltenden Arbeitszeitrechtes (z. B. Verbot von Sonn- und Feiertagsarbeit) frei wählbar. Überstunden sind vor Beginn der Mehrleistung vom Vorgesetzten zu ge​nehmigen.

Die geleisteten Arbeitszeiten werden von den Telearbeiter/innen in einem Arbeitsnachweis festgehalten. Dieser ist dem Vorgesetzten zu Beginn eines jeden Monats für den abgelaufenen Monat, gegebenenfalls mit den erforderlichen Unterschriften, vorzulegen. Die Telearbeiter/innen haben außerdem die durch Krankheit, Urlaub, Arbeitsbefreiung usw. bedingten Ausfallzeiten festzuhalten. Betriebsbedingte Fehlzeiten, z.B. durch Störungen der EDV-Anlage, gehen zu Lasten des Arbeitgebers. Sie sind ebenfalls von den Telearbeiter/innen schriftlich aufzuführen. Durch Störungen bei den zur Verfügung gestellten Arbeitsmitteln bedingte Fahrtzeiten werden auf die Arbeitszeit angerechnet.

§ 5

Arbeitsschutz

Um den Arbeitsschutzbestimmungen Rechnung zu tragen, erfolgt die ergonomische Endabnahme des häuslichen Bildschirmarbeitsplatzes. Die Besichtigung erfolgt im Einvernehmen mit dem Beschäftigten.

Bei der ergonomischen Endabnahme und der Prüfung, ob die Arbeitsschutzvorschriften am Arbeitsplatz zu Hause eingehalten werden, wird die Mitarbeitervertretung beteiligt.

§ 6

Arbeitsmittel

Der Arbeitgeber übernimmt die Ausstattung des Telearbeitsplatzes mit Möbeln und der erforderlichen tech​nischen Infrastruktur auf seine Kosten. Es wird ein Inventarverzeichnis erstellt. Die Wartung der zur Verfü​gung gestellten Arbeitsmittel erfolgt auf Kosten des Arbeitgebers durch einen Beauftragten des Betriebes. Der Arbeitgeber installiert für den Telearbeitsplatz einen zusätzlichen Telefonanschluß, der ausschließlich zu dienstlichen Zwecken verwendet werden darf. Die zur Verfügung gestellten Arbeitsmittel sind bei der Beendigung der Telearbeit zurückzugeben.

Die durch den Telearbeitsplatz entstehenden Kosten werden vom Arbeitgeber getragen. Die Telearbei​ter/innen erhalten eine monatliche Pauschale in Höhe von .......... DM für Energie, Reinigung und anteilige Miete des Telearbeitsplatzes.

Sonstige Kosten werden gegen Nachweis erstattet.

Durch Störungen bei den zur Verfügung gestellten Arbeitsmitteln bedingte Fahrtkosten sind vom Arbeit​geber zu begleichen.

Die private Nutzung der vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellten Arbeitsmittel ist zu regeln.

§ 7

Haftung

Im Falle der Beschädigung von Arbeitsmitteln des Arbeitgebers haften die Beschäftigten nur, wenn die Be​schädigung vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurde. Eine Haftung der Telearbeiter/innen für leichte Fahrlässigkeit oder unabwendbare oder auf höherer Gewalt beruhende Ereignisse besteht nicht.

Der Arbeitgeber hat auf seine Kosten eine Versicherung zugunsten der Telearbeiter/innen abzuschließen. Diese Versicherung gilt für arbeitsbedingte Unfälle am Telearbeitsplatz, bei dienstlichen Besuchen und auf dem Wege vom und zum Betrieb. Darüber hinaus versichert der Arbeitgeber die von ihm zur Verfügung gestellten Arbeitsmittel auch gegen Schäden durch Dritte.

§ 8

Datenschutz

Der Arbeitgeber stellt sicher, daß alle datenschutzrechtlichen Bestimmungen eingehalten werden. Er hat die Hard- und Software so einzurichten, daß sie die Telearbeiter/innen bei der Einhaltung der Datenschutz​bestimmungen unterstützt.

Notwendige Arbeitsunterlagen dürfen nur unter Berücksichtigung der gebotenen Sicherheitsmaßnahmen von der Betriebsstätte zum Telearbeitsplatz gebracht und dort aufbewahrt werden. Vertrauliche Daten und Informationen sowie Paßwörter sind so zu schützen, daß Dritte keine Einsicht nehmen können. Die Telear​beiter/innen haben nach ihren Möglichkeiten die Vorschriften der Datenschutzgesetze zu beachten. Der Ar​beitgeber hat hierfür alle Voraussetzungen zu schaffen.

§ 9

Zutrittsrechte zum Telearbeitsplatz

Die Telearbeiter/innen verpflichten sich, Beauftragte des Arbeitgebers und der Mitarbeitervertretung sowie Sicherheits- und Datenschutzbeauftragte bei berechtigtem Interesse nach einer terminlichen Absprache Zugang zum Telearbeitsplatz zu gewähren.

§ 10

Verfahren bei Verstößen

Daten und Kenntnisse, die unter Verstoß gegen diese Dienstvereinbarung gewonnen werden, dürfen ge​genüber (betroffenen) Mitarbeiter/innen in keiner Weise verwendet werden.

Personelle Maßnahmen, die aufgrund unzulässig erworbener Daten und Kenntnisse getroffen wurden, sind unwirksam.

Bei Verstößen gegen diese Dienstvereinbarung im Sinne mißbräuchlicher Nutzung von Daten gegen die Interessen einzelner Mitarbeiter/innen sind gegen den/die Verursacher/in arbeitsrechtliche Konsequenzen einzuleiten. Seine/Ihre Zugriffsrechte etc. werden gegebenenfalls eingeschränkt, wenn dies im Interesse der weiteren Datensicherheit / des Datenschutzes erforderlich erscheint. Im Wiederholungsfall werden sie grundsätzlich eingeschränkt.

§ 11

Geltungsdauer und Kündigung der Vereinbarung

Die Dienstvereinbarung tritt mit dem ....................... in Kraft. Sie kann von beiden Seiten mit einer Frist von drei Monaten zum Monatsende gekündigt werden; erstmals jedoch zum TT.MM.JJJ.

Im Falle einer Kündigung bleibt diese Vereinbarung bis zum Inkrafttreten einer neuen Dienstvereinbarung gültig.

Einzelne inhaltliche Änderungen sind im beiderseitigen Einverständnis auch ohne Kündigung der gesamten Dienstvereinbarung möglich.

(   Hinweis:

Diese Dienstvereinbarung ist ein Muster und sollte nicht ohne Prüfung übernommen werden!

Sie muß auf die individuellen Belange einer jeden Einrichtung abgestimmt und entsprechend geändert, korrigiert oder ergänzt werden.
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